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KI 12U31DW 

ZI. 12-44.0/92 Rf/En Wien, 10. September 1992 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

Parlament 
1017 Wien 

Betr.: Europäische Integration IEWR: Verfassungsfragen; 
flankif?rende bundesverfassungsgesetzliche Regelungen 
zum EWR-Abkommen; 
Entwurf einer Novelle zum Bundes-Verfassungsgesetz; 
Begutachtung 

Bezug: Schreiben des Bundeskanzleramtes - Verfassungsdienst an den 
Hauptverband vom 30. Juni 1992, GZ. 671.BOO/20-V/B/92 

Das Bundeskanzleramt - Verfassungsdienst hat uns ersucht, Ihnen 25 

Ausfertigungen unserer Stellungnahme zu übersenden. 

Wir übermitteln Ihnen hiemit die erbetenen Kopien. 

Beilager} 
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ZI. 12-44.0,'92 nf.En 

An das 
Bundeskanzleramt 
- Verfassungsdienst 

Ballhausplatz 2 
1014 Wien 

1\1 I?IU flW 

Wien, 9. September 1992 

Betr.: Europäische Integration IEWR: Verfassungsfragen; 
flanki~rende bundesverfassungsgesetzliche Regelungen 
zum EWR-Abkommen; 
Entwurf einer Novelle zum Bundes-Verfassungsgesetz; 
Beg\ Itachtung 

Bezug: Ihr Schreiben vom 30. Juni 1992, GZ 671.800/20-V/8/92 

Der Hauptverband erhebt gegen den vorliegenden Entwurf keine 
grundSätzlichen Einwände. 

Mehrere Sozialversicherungsträger haben jedoch in ihren bei uns ein­

gelangten Stellungnahmen darauf hingewiesen, daß die Neufassung der Ver­

lautbarungsvorschriften, die eine weitgehende Gleichstellung des Bundesge­

setzblattes mit dem Amtsblatt der EG zum Ergebnis hätte, den Zugang zum 

geltenden Recht erschweren würde. Dies gilt insbesondere für jene Fälle, in 

denen gemäß Art. 3 des Entwurfs Staatsverträge im Rahmen der europäischen 

Integration deren KlIndmachung im Amtsblatt der Europäischen Gerneinschar .. 
fen vorsetH:Hl 

Der Ilauptverhand vml<enllt nicht, daß die~;e Neuregelullg im SII1IIH 

einer möglichst effizienten und kostellgünsliq(m V()lIziE~hung zwecklllaBiq ist. 

Dennoch sollte von der ins Auqe gefaßten Mögllchkuit der ausschließlichen 

Verlautbarunq im FG-Amtsblatt möOlichst spmsam Gohrallch gemachl wHrdnll, 
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um die Funktion des Bundesgesetzblattes als pmnare Informationsquelle fUI 

das geltende österreichische flecht zu bewahren. Dies wäre auch im Interesse 
der Rechtssicherheit erstrebenswert. 

Überdies regt der Hauptverband an, den im vorliegenden Entwurf 

verwendeten Begriff "im Rahmen der europäischen Integration" durch konkrete 

Hinweise auf das EWR-Abkolllmeh bzw. im Falle des EG-Vollbeitritts auf das 
EG-Recht zu ersetzen. 
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